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Allgemeine Bedingungen 
für die Ausschreibung von Verlustenergie für das Jahr 2026 
der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
Stand:  29.05.2024 
 

1 Einführung 

Das Energiewirtschaftsgesetz und die Stromnetzzugangsverordnung verpflichten die Betreiber 
von Energieversorgungsnetzen, Verlustenergie in einem marktorientierten, transparenten und dis-
kriminierungsfreien Verfahren zu beschaffen. Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, 
nachfolgend MITNETZ STROM genannt, hat die envia Mitteldeutsche Energie AG, nachfolgend 
enviaM genannt, beauftragt, die Deckung ihres Bedarfs an Verlustenergie für das Jahr 2026 
dienstleistend in einer offenen Ausschreibung durchzuführen. enviaM wird bei diesem Verfahren 
selbst nicht als Anbieter auftreten. 
 
Nachfolgend werden die Rahmenbedingungen des Ausschreibungsverfahrens sowie die Pro-
dukte beschrieben und die Teilnahmebedingungen dargestellt.  
 

2 Teilnahmevoraussetzungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist die Übergabe des vollständig ausge-
füllten Formulars „Kontaktdaten“ (Formular im Internet unter https://www.mitnetz-strom.de/veröf-
fentlichungspflichten/ausschreibungen/) bis spätestens einen Bankarbeitstag vor dem jeweiligen 
Ausschreibungstermin durch Übersendung des Formulars an netzverluste@mitnetz-strom.net. 
Änderungen der Kontaktdaten sind entsprechend mitzuteilen.  
Weitere Voraussetzung ist die Existenz eines gültigen Bilanzkreisvertrages des Anbieters in der 
Regelzone des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz Transmission GmbH. Der Erfüllungsort der 
Lieferung ist die Regelzone 50Hertz. 
 
Bedingung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist, dass der Bieter sich nicht in einem Insol-
venz- oder Vergleichsverfahren oder einem vergleichbaren gesetzlich geregelten Verfahren be-
findet. 
 

3 Durchführung der Ausschreibung 

MITNETZ STROM hat für das Jahr 2026 einen Bedarf an Verlustenergie in Höhe von voraussicht-
lich 900 GWh ermittelt. Die Beschaffung dieses Bedarfs erfolgt in mehreren Auktionen zu voraus-
sichtlich fünfundvierzig separaten Ausschreibungsterminen von Juli 2024 bis Juni 2025. Die aktu-
ellen Ausschreibungstermine werden auf der folgenden Internetseite veröffentlicht: 
https://www.mitnetz-strom.de/veröffentlichungspflichten/ausschreibungen/ 
 
Die ausgeschriebenen Lose sind entweder als Standardhandelsprodukt definiert und damit ein-
deutig beschrieben oder können als Jahresprofil im Stundenraster im Internet in Form einer Excel-
Datei heruntergeladen werden: https://www.mitnetz-strom.de/veröffentlichungspflichten/aus-
schreibungen/ 
 

Die Durchführung der Ausschreibung erfolgt über die Handelsplattform „enmacc“ der Enmacc 
GmbH. Teilnehmer, die sich bei MITNETZ STROM gemäß Ziffer 2 Abs.1 angemeldet haben, 
erhalten über „enmacc“ einen Zugangslink zur Abgabe ihres Gebotes für das jeweilige Los. 
Mitglieder der Plattform loggen sich in ihren Account ein. Teilnehmer, die über keine Regist-
rierung bei „enmacc“ verfügen, nutzen lediglich den erhaltenen Link ohne Login.   
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MITNETZ STROM versendet spätestens einen Bankarbeitstag vor einem Ausschreibungstermin 
an alle bereits registrierten und zugelassenen Teilnehmer eine E-Mail an die im Formular „Kon-
taktdaten“ unter „3. Hauptansprechpartner für die Auktionsteilnahme“ hinterlegten  
E-Mail-Adressen, in der der Ausschreibungstermin, das ausgeschriebene Produkt endgültig be-
nannt werden. 
 
MITNETZ STROM behält sich vor, Änderungen am Initialprofil, an den Losen und Ausschrei-
bungsterminen vorzunehmen. MITNETZ STROM wird darüber durch die Aktualisierung der ent-
sprechenden Jahresprofile oder Standardprodukte und der Datei „Ausschreibungstermine für das 
Lieferjahr 2026“ unter https://www.mitnetz-strom.de/veröffentlichungspflichten/ausschreibungen/ 
mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf informieren. Daneben erhält jeder registrierte Teilnehmer 
eine Information per E-Mail. 
 

4 Angebotsabgabe 

Die Angebotsabgabe erfolgt über die Handelsplattform „enmacc“.  
 
Das Angebot muss vollständig sein, d.h. alle geforderten Angaben müssen enthalten sein. Der 
Anbieter ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben verantwortlich. Unvollständige, 
widersprüchliche bzw. nicht fristgerecht eingegangene Angebote gelten als nicht abgegeben und 
werden nicht berücksichtigt. 
 
Das Angebot umfasst das für das Los beschriebene Produkt im angegebenen Lieferzeitraum. 
 
Die Angebotsabgabefrist bezieht sich auf Ortszeit Halle (Saale). 
 
Mit der Angebotsabgabe werden diese, auf der Internetseite der MITNETZ STROM veröffentlich-
ten, „Allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung von Verlustenergie für das Jahr 2026“ so-
wie die Regelungen des „Stromliefervertrages über die Fahrplan-Lieferung und Abnahme von 
Energie zum Ausgleich physikalisch bedingter Netzverluste (Verlustenergie)“ anerkannt. Vertrags-
sprache ist deutsch. 
 
Der Aufwand für die Erstellung eines Angebots wird nicht erstattet. 
 
Sofern aus technischen oder sonstigen Gründen eine Angebotsabgabe nicht möglich ist, behält 
sich MITNETZ STROM das Recht vor, die Ausschreibung abzubrechen und zu einem späteren 
Zeitpunkt zu wiederholen. In diesem Fall endet die Bindung bereits abgegebener Angebote mit 
Abbruch der Ausschreibung durch MITNETZ STROM bzw. durch die Handelsplattform „enmacc“. 
Alle registrierten Bieter werden im Regelfall vom Abbruch der Ausschreibung auf der Plattform 
benachrichtigt. 
 

5 Vergabe 

5.1 Kriterien für die Zuschlagserteilung 
Den Zuschlag erhält je Ausschreibungstermin und Los das kostengünstigste Angebot.  
Liegen zum Ende der Angebotsabgabefrist eines Loses von mehreren Anbietern Angebote mit 
identischem Arbeitspreis vor, erhält das von diesen Anbietern zuerst eingegangene Angebot den 
Zuschlag.  
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MITNETZ STROM behält sich vor, eine Preisobergrenze notariell zu hinterlegen und auf dieser 
Grundlage bei der Vergabe die Angebote nicht zu berücksichtigen, deren Angebotspreis diese 
Preisobergrenze überschreitet. 
 
5.2 Bindefristen 
Die Vergabeentscheidung und die Information der Teilnehmer über diese erfolgt am Tag der je-
weiligen Ausschreibung unverzüglich nach Ende der Angebotsabgabefrist, spätestens jedoch in-
nerhalb von zehn Minuten nach Ende der Angebotsabgabefrist über die Handelsplattform „en-
macc“.  
Die Bindefrist der Anbieter für die abgegebenen Angebote endet mit Zugang der vorbenannten 
Mitteilungen, spätestens zehn Minuten nach Ende der Angebotsabgabefrist.  
 
5.3 Mitteilungspflichten der MITNETZ STROM 
MITNETZ STROM wird die Preise des Bestbieters anonymisiert auf ihrer Internetseite veröffentli-
chen oder den Bietern per E-Mail mitteilen. 
 
5.4 Vertragsabschluss 
Mit der Mitteilung des Zuschlags über die Handelsplattform „enmacc“ gemäß Ziff. 5.2 kommt der 
auf der Internetseite der MITNETZ STROM veröffentlichte „Stromliefervertrages über die Fahr-
plan-Lieferung und Abnahme von Energie zum Ausgleich physikalisch bedingter Netzverluste 
(Verlustenergie)“ zwischen dem Anbieter und MITNETZ STROM elektronisch zustande.  
 
Nach der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung wird dem erfolgreichen Bieter elektronisch per  
E-Mail der Zuschlag durch MITNETZ STROM bestätigt. 
 
MITNETZ STROM behält sich vor, den Inhalt sowie die Art und Weise der unter den Punkten 4 
und 5 beschriebenen Angebotsabgabe sowie Vergabe zu ändern. 
 
Sollte die Bezuschlagung für alle oder einzelne Lose aus technischen oder sonstigen Gründen 
nicht innerhalb der Bindefrist möglich sein, behält sich MITNETZ STROM vor, die betroffenen 
Lose nicht zu vergeben. Dies gilt auch, wenn kein Angebot eingegangen ist, das den Bedingungen 
entspricht, kein wirtschaftliches Angebot abgegeben wurde oder andere wichtige Gründe beste-
hen. 
 
Sofern die Bekanntmachung eines Zuschlages aus technischen oder sonstigen Gründen nicht 
innerhalb der Bindefrist möglich ist, gilt der Stromliefervertrag als nicht abgeschlossen. 
 

6 Anpassung des Ausschreibungsverfahrens 

Den „Allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung von Verlustenergie für das Jahr 2026“ lie-
gen die technischen und rechtlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Erstellung zu Grunde. Ändern 
sich diese Verhältnisse insbesondere durch gesetzliche Vorgaben, behördliche Maßnahmen oder 
durch Regelungen der Regulierungsbehörde, so hat MITNETZ STROM das Recht auf Anpassung 
dieser Regeln an die neuen Verhältnisse. Hierüber wird MITNETZ STROM die Bieter rechtzeitig 
informieren. 
 

7 Kontaktdaten für Fragen 

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
Industriestraße 10/D – 06184 Kabelsketal 
Tel: +49 341 120 6666 
E-Mail: netzverluste@mitnetz-strom.net 


